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COVID-19 – Hygienekonzept (Auszug) – Sportgelände  

• Betreten der Vereins- und Sportanlage ist nur 
Personen ohne Krankheitssymptomen erlaubt. 

• Maskenpflicht (FFP2, bis 16. Geb. = OP-Maske) auf 
der gesamten Anlage (ausgenommen beim Sport 
und Duschen).  

• Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

• Regelmäßige Händehygiene (Händewaschen, 
Handdesinfektion). 

• Sportgeräte nach Nutzung reinigen/desinfizieren. 

• Dokumentationspflicht (Kontaktdatenerfassung). 

• Testpflicht (inzidenzabhängig, ab Inzidenz 50). 

• Aufenthalt auf dem Vereins- und Sportgelände 
nur zu Vereins- und Sportzwecken. 

• Sanitäranlagen nur einzeln nutzen (anschließend 
selbstständig desinfizieren). 

• Duschen und Umkleiden nutzbar unter Einhaltung 

der Mindestabstände und Maskenpflicht. 

• Lüften und verstärkte Reinigung von 
Kontaktflächen. 

• Weitergehende Regelungen für Wettkampfbetrieb 
und Zuschauer beachten, insbesondere Abstand, 
Maskenpflicht und Kontaktdatenerfassung. 

• Bei Fahrgemeinschaften sind Masken zu tragen. 

Weitere Infos unter www.sv-wielenbach.de.  

http://www.sv-wielenbach.de/

